
 
Kleine Anfrage 
Dr. Frank Grobe (AfD) und Heiko Scholz (AfD) vom 15.03.2023 
Informationsverständnis der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung 2022 
und  
Antwort  
Chef der Staatskanzlei 
 
 
 
Vorbemerkung Fragesteller: 
Auf der Internetseite der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung (HLZ) werden im Untermenü „Auf-
gabe der HLZ“ die Ziele der HLZ beschrieben. Dort wird unter anderem geschrieben, dass die HLZ sich als 
„hessische Werbeagentur für die Demokratie, die Feuerwehr für das respektvolle und friedliche Miteinander 
in Hessen…“ sieht. Zudem sei ein Ziel, dass sich die Leser eine politische Bildung bzw. diese haben sollen und 
nicht die, der HLZ übernehmen sollen. 
Dieses Selbstverständnis scheint mit den aufgeführten Publikationen in einem gewissen Widerspruch zu stehen: 
Der überwiegende Teil, der dort veröffentlicht ist, scheint sich thematisch mit den Themen Rechtsextremismus, 
Antisemitismus o. ä. zu befassen. So findet man mit dem Suchbegriff „rechts“ beispielsweise 32 Publikationen, 
ebenso zum Thema Nationalsozialismus. Wohingegen unter dem Suchbegriff „DDR“ lediglich 15 Publikatio-
nen zu finden sind, unter „Sozialismus“ nur 21 und unter „links“ lediglich vier Publikationen. Zum Thema 
„Islam“ erscheinen ebenfalls lediglich vier Publikationen. 
Bei den Suchanfragen „Islamismus“ und „Kommunismus“ sind keinerlei Publikationen zu finden bzw. es er-
scheinen Fehlermeldungen in der Suchmaske.  
 
Vorbemerkung Chef der Staatskanzlei: 
Die Hessische Landeszentrale für politische Bildung verfügt als relativ kleine Dienststelle nicht 
über eine Statistikstelle, die permanent empirisches Datenmaterial unter gleichen Parametern  
erhebt und verarbeitet. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass das in der Anlage enthaltene Daten-
material infolge der individuellen Erfassung durch die Fachreferate nicht die Aussagekraft amtli-
cher Statistiken hat. Gleichzeitig ist zu beachten, dass die verausgabte Summe alleine keinen 
geeigneten Maßstab zur Beurteilung der Nachhaltigkeit vermittelter politischer Bildung darstellt. 
 
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1. Wie hoch sind die Finanzmittel, die die Landeszentrale für politische Bildung im Jahr 2022 erhalten 

hat? 
 
Frage 2. Mit Bezugnahme auf Frage 1: Welche Aufteilung haben die zugewiesenen Finanzmittel jeweils 

erfahren? Bitte differenzieren nach Personalkosten, Kosten für Seminare, Kosten zur Finanzierung 
von Veranstaltungen, Kosten für die Erstellung und den Vertrieb von Druckschriften, Kosten für 
die Erstellung und den Vertrieb von Unterrichtsmaterial, Kosten für die Herstellung und den Ver-
trieb von Filmen, Kosten für Sonstiges. 

 
Frage 3. Wie sind die jeweiligen Entwicklungen der Finanzmittelausstattungen im Jahr 2022 für die Referate 
 I/1 (NS-Gedenkstätten/Rechtsextremismus/Antisemitismus),  
 I/2 Grenzmuseen/Linksextremismus/Islamismus/Sonderprojekt: SED-Aufarbeitung), 
 II/3 (Parlamente vor Ort/Bundeswehr/Freiwilligendienste) und  
 II/4 (Gender/Diversity/Migration/Integration) der HLZ?  
 
Frage 4. Mit Bezugnahme auf Frage 3: Wie haben sich die Mitarbeiteranzahlen der genannten Referate des 

HLZ im Jahr 2022 entwickelt? 
 
Frage 5. Wie lauten jeweils die Anzahlen und prozentualen Quoten der angebotenen Seminare, finanzierten 

Veranstaltungen, erstellten Druckschriften, Unterrichtsmaterialien und hergestellten Filme der 
HLZ im Jahr 2022, welche sich den Kategorien politischer Linksextremismus, politischer Rechts-
extremismus, Islamismus und Sonstiges zuordnen lassen? Bitte auflisten unter Angabe der ange-
fallenen Kosten für den Bereich. 

 

Eingegangen am 7. Juni 2023   ·   Ausgegeben am 12. Juni 2023 

Herstellung: Kanzlei des Hessischen Landtags   ·   Postfach 3240   ·   65022 Wiesbaden   ·   www.Hessischer-Landtag.de  

Drucksache 20/10774  

 

 07. 06. 2023 

 
 

20. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 



2 Hessischer Landtag   ·   20. Wahlperiode   ·   Drucksache 20/10774  

 

Die Fragen 1 bis 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam in der als Anlage 1 
beigefügten Tabelle beantwortet. 
 
 
Frage 6. Wenn sich aus der Beantwortung der Fragen 1 bis 5 ein ähnliches Bild mit dem Schwerpunkt 

„rechts“ wie bei der Abfrage der Publikationen ergibt: Mit welcher Begründung sieht die Landes-
regierung das Ziel der HLZ, sich als „hessische Werbeagentur für die Demokratie, die Feuerwehr 
für das respektvolle und friedliche Miteinander in Hessen…“ zu sehen als vollumfänglich in allen 
Bereich des politischen und religiösen Extremismus als gegeben an?  

 
Die HLZ versteht sich nicht nur als auf analoge Formate beschränkter Anbieter von politischer 
Bildung. Unter den Positionen 1 bis 5 erfragen die Fragesteller Personal- und Sachkosten wie 
Kosten für Seminare, Veranstaltungen, Unterrichtsmaterial oder Filme. Außen vor bleibt in der 
Abfrage die jeweilige Reichweite der Angebote. Insbesondere die digitalen Angebote der HLZ 
erfreuen sich einer hohen Reichweite. Darunter fallen nicht nur Podcasts, sondern auch die Inhalte 
der jeweiligen Kalenderblätter wie auch die jeweiligen Posts in den Sozialen Medien. Nicht  
berücksichtigt wird zudem in der Frage, dass die HLZ einen der momentan in Deutschland füh-
renden Linksextremismusforscher und RAF-Experten als Referenten einstellen konnte. Insoweit 
sieht die Landesregierung die HLZ in der selbstgesteckten Zielerreichung auf einem ausgewoge-
nen, dem Beutelsbacher Konsens verpflichteten, guten Weg. 
 
 
Wiesbaden, 7. Juni 2023 

Axel Wintermeyer 
 
 
 
 
Anlagen 
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